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1 PLANUNGSANLASS

1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzuge

Die Gemeinde hat im Flachennutzungsplan fur das bezeichnete Gebiet Wohnbauflachen (W
14 und W 15) nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung dargestellt. Als grundsatzliches
Plan ungsziel ist formuliert worden, dass die Wohnbauflachen je nach ihrer Lage und entspre-
chend der bisherigen Entwicklung auger fur Wohnungsbau auch fur Ferienhauser, kleineren
Beherbergungseinrichtungen und fur nichtstorende Gewerbebetriebe vorgesehen sind. Mit der
Darstellung der Hauptnutzung „Wohnbauflache" sollte jedoch sichergestellt werden, dass die
Wohnnutzung Vorrang vor alien anderen Nutzungen im Gebiet haben soil. In den vergangenen
Jahren ist zunehmend eine Tendenz zu verzeichnen, dass immer mehr Ferienwohnungen/Fe-
rienappartements beantragt und errichtet werden und die Wohnnutzung zunehmend in den
Hintergrund gerat. Durch den mittlerweile gewichtigen Bestand an Feriennutzungen im Gebiet
konnen weitere derartige Genehmigungen mit Bezug auf § 34 BauGB nicht untersagt werden,
soweit sie sich in die Eigenart der naheren Umgebung einfugen. Dadurch ist der Trend zu
verzeichnen, class der Gebietscharakter langsam in Richtung „Ferienhausgebiet" umkippt und
die Wohnnutzungen teilweise oder ganz verdrangt werden. Dieser Entwicklung sail mit den
Mitteln der Bauleitplanung entgegengewirkt werden.

Aus diesem Grunde hat die Gemeindevertretung beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 48 auf-
zustellen. Im Aufstellungsverfahren saute geprOft werden, welche Festsetzungen zur Art der
baulichen Nutzung geeignet sind, urn der geschilderten Entwicklung wirksam entgegenzuwir-
ken. Planungsziel war nicht die vollstandige Verdrangung der Ferienwohnungen aus den in-
nerortlichen Bereichen sondern eine vertragliche Unterbringung beider Nutzungsarten im
Plangebiet. Insbesondere saute der Erhalt der Wohnnutzung langfristig gesichert werden.
Gleichzeitig saute geprOft werden, ob auch Festsetzungen zum Mail der baulichen Nutzung
notwendig sind, urn die Magstablichkeit der ursprunglichen Ortsbebauung zu bewahren und
das Ortsbild vor unangemessener Bebauung zu schutzen.

Mittlervveile liegt eine gefestigte Rechtsprechung zur Festsetzung von Dauer- und Ferienwoh-
nungen in Bebauungsplanen var. In Anwendung dieser Rechtsprechung und der Regelungen
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) konnen folgende Konsequenzen fur den B -Plan Nr.
48 getroffen werden:

Aufgrund des Typenzwangs in der Bauleitplanung kommen zunachst die typisierten Bauge-
biete nach den §§ 2 bis 10 BauNVO als Festsetzung in Betracht. In keinem dieser typisierten
Baugebiete sind jedoch Dauerwohnungen und Ferienwohnungen gleichermagen zulassig. In
besonderen Wohngebieten und Mischgebieten sind zwar Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes zulassig und in allgemeinen Wohngebieten als Ausnahme, Ferienwohnungen gehoren
jedoch nicht zu den Beherbergungsbetrieben. Ein Beherbergungsbetrieb liegt nur vor, wenn
Raume standig wechselnden Gasten zum vorubergehenden Aufenthalt zur VerfOgung gestellt
werden, ohne dass diese dart ihren hauslichen Wirkungskreis unabhangig gestalten kOnnen.
Ferienwohnungen gehoren nicht dazu.

Fur Gebiete, dies sich wesentlich von den typisierten Baugebieten nach den §§ 2 bis 10
BauNVO unterscheiden, kann die Gemeinde im Allgemeinen sonstige Sondergebiete nach §
11 BauNVO festsetzen und die Nutzungsarten eigenstandig regeln. Die Festsetzung von sons-
tigen Sondergebieten zur Regelung der Zulassigkeit von Wohnungen und Ferienwohnungen
ist jedoch ebenfalls unzulassig. In sonstigen Sondergebieten lassen sich die Festsetzungs-
moglichkeiten aus den Katalogen der Baugebietsvorschriften nicht beliebig kombinieren. „Da
sich die Gebietsvertraglichkeit nach der Zweckbestimmung der Baugebiete beurteilt, wider-
spricht eine Mischung von Nutzungen jedenfalls dann den stadtebaulichen Vorstellungen des
Verordnungsgebers, wenn die Nutzungen jeweils die allgemeine Zweckbestimmung eines
Baugebietes charakterisieren und sich darin nicht decken oder Oberschneiden (BVerwG 4 ON
8.12).
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FOr das dauerhafte Wohnen konnen reine oder allgemeine Wohngebiete festgesetzt werden.
Diese dienen jedoch nicht dem zeitweiligen Wohnen zu Erholungszwecken. DafOr sind Son-
dergebiete fOr die Erholung nach § 10 BauNVO vorgesehen, in denen ihrerseits nicht dauerhaft
gewohnt werden kann.

Daraus folgt, dass das durch die Gemeinde gewollte Planungsziel der Regelung von Wohnun-
gen und Ferienwohnungen in einem Baugebiet mit Mitteln der Bauleitplanung derzeitig nicht
umsetzbar ist. Die Rechtsprechung steht solchen Regelungen entgegen und der Gesetzgeber
bietet hierfOr keine Losung an.

Damit bleibt fur den Bebauungsplan Nr. 48 nur die Regelung des MaRes der baulichen Nut-
zung, urn die MaRstablichkeit der ursprOnglichen Ortsbebauung zu bewahren und das Ortsbild
vor unangemessener Bebauung zu schOtzen. Das Plangebiet ist zwar Oberwiegend bebaut,
dennoch kommt es durch Abriss von Nebenanlagen, Umnutzung von Hauptgebauden oder
Bebauung von derzeitigen Freiflachen auch heute noch zu einer Reihe von Baubegehren. Mit
dem Bebauungsplan soli em n einheitlicher stadtebaulicher Rahmen fur die Beurteilung von Bau-
gesuchen geschaffen werden. Damit liegt em n einfacher Bebauungsplan im Sinne von § 30
Abs. 3 BauGB vor. Die Art der baulichen Nutzung richtet sich insoweit nach § 34 BauGB.

Da aktuelle Baugesuche u.a. fur den Geltungsbereich des B -Plans Nr. 48 vorliegen, soli zu-
nachst fOr diesen Bereich mit einer entsprechenden Planung begonnen werden, die sich
schrittweise auch auf andere Gebiete erstrecken soil.

1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Das Gebiet des Bebauungsplane Nr. 48 befindet sich im zentralen Ortsbereich der Gemeinde
Ostseebad Prerow.

Der raumliche Geltungsbereich wird ortlich begrenzt:
Im Norden: durch die SchulstraRe
Im Osten: durch die BebelstraRe
Im Suden: durch die Lange StraRe
Im Westen: durch die BergstraRe

Das Plangebiet befindet sich in der Flur 2 Gemarkung Prerow.

2 AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Die Gemeindevertretung hat am 30.09.2010 beschlossen, den Bebauungsplan Nr.48 im be-
schleunigten Verfahren nach den Vorschriften des § 13a BauGB (Bebauungsplane der Innen-
entwicklung) aufzustellen. Da sich das Plangebiet innerhalb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteils befindet und der sich aus der naheren Umgebung ergebende ZulassigkeitsmaRstab
nicht verandert wird, ist das weitere Aufstellungsverfahren nach § 13 BauGB (vereinfachtes
Verfahren) durchgefOhrt worden.

2.1 Voraussetzung fur das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB

Wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplans in einem Gebiet nach § 34 BauGB der sich
aus der vorhandenen Eigenart der naheren Umgebung ergebende ZulassigkeitsmaRstab nicht
wesentlich verandert, kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn

1. die Zulassigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur DurchfOhrung einer Umweltvertrag-
lichkeitsprOfung nach Anlage 1 zum Gesetz Ober die UmweltvertraglichkeitsprOfung o-
der nach Landesrecht unterliegt, nicht vorbereitet oder begrOndet wird und
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2. keine Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
genannten SchutzgOter (NATURA 2000-Gebiete) bestehen.

Gebiet nach § 34 BauGB

Das Plangebiet befindet sich im klassischen Innenbereich nach § 34 BauGB. Die zum MaR
der baulichen Nutzung getroffenen Festsetzungen richten sich nach dem vorhandenen stad-
tebaulichen Rahmen. Der sich aus der naheren Umgebung resultierende ZulassigkeitsmaR-
stab wird nicht verandert (siehe hierzu auch unter Punkt 4.1 - MaR der baulichen Nutzung).

Umweltvertraglichkeitspriffung

Da der Bebauungsplan keine Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung trifft und sich die
Festsetzungen zum Mall der baulichen Nutzung an den vorhandenen stadtebaulichen Rah-
men halten, werden keine Zulassigkeiten fOr UVP-pflichtige Vorhaben begrundet.

NATURA-2000 Gebiete

Das FFH-Gebiet „DarR" (DE 1541-301) befindet sich ca. 1.400 m westlich des Plangebietes.
In gleicher Entfernung und gleichzeitig ca. 1.000 m nordlich des Plangebietes liegt das Euro-
paische Vogelschutzgebiet „Vorpommersche Boddenlandschaft und nOrdlich Strelasund"
(DE1542-401). Aufgrund der groRen Entfernung zu den NATURA 2000 Gebieten kann eine
Beeintrachtigung durch die Planung ausgeschlossen werden.

Damit kann der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt wer-
den.

2.2 Verfahrensablauf (vereinfachtes Verfahren)

Die Gemeindevertretung hat am 30.09.2010 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 48 aufzu-
stellen. Am 29.04.2014 ist der Entwurf des Bebauungsplans gebilligt und zur offentlichen Aus-
legung bestimmt worden.

Die EntwOrfe des Plans und der Begrundung wurden nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 in
Anwendung des § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.06.2014 bis zum 03.07.2014 zu Jeder-
manns Einsichtnahme offentlich ausgelegt. Die offentliche Auslegung wurde durch Aushang
an den Bekanntmachungstafeln in der Zeit yam 13.05.2014 bis zum 28.05.2014 sowie ergan-
zend im Internet am 13.05.2014 ortsublich bekanntgemacht.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung beruhrt werden kann, wurden nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 in Anwendung des
§ 4 Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der offentlichen Auslegung beteiligt.

Aufgrund eines Fehlers wahrend der offentlichen Auslegung hat der Planentwurf erneut zu
jedermanns Einsichtnahme fur die Dauer eines Monats offentlich ausgelegen.

Am 19.11.2015 hat die Gemeindevertretung die eingegangenen Stellungnahmen geprOft und
in die Abwagung eingestellt. In gleicher Sitzung ist der Satzungsbeschluss Ober den Bebau-
ungsplan Nr. 48 gefasst worden.
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3 PLANUNGSGRUNDLAGEN

3.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben iibergeordneter Planungen

Grundlagen des Bebauungsplanes sind:

• Bauqesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBI. I S. 2414), das durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgeset-
zes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1722) geandert worden ist,

• Baunutzunqsverordnunq (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.Juni 2013
(BGBI. IS. 1548) geandert worden ist,

• Planzeichenverordnunq 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509).

• Landesbauordnunq Mecklenburg-Vorpommern (LBau0 M -V) vom 18.April 2006
(GVOBI. M -V S. 102), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15.10.2015

Planunterlage

Planunterlage fur den Bebauungsplan ist der Bestandplan ([age- und Hohenplan) mit Flur-
stucksrenzen, vom 13.08.2013 des Vermessungsburos Dipl.-Ing Ulrich Zeh, Damgartener
Chaussee 40, Haus I, 18311 Ribnitz-Damgarten. Der Stand des Liegenschaftskatasters ist
der 04.06.2013.

3.2 Vorgaben tibergeordneter Planungen

Ziele der Raumordnunq

Nach dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommem liegt die Gemeinde
Ostseebad Prerow in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus (Tourismusraum). In den Tourismus-
raumen soil deren Eignung, Sicherung und Funktion fur Tourismus und Erholung besonderes
Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen, MaRnahmen und Vorhaben besonders zu berucksichtigen. Die bereits intensiv ge-
nutzten Bereiche der Auflenkuste und der Inseln sollen in ihrer Aufnahmekapazitat behutsam
weiterentwickelt werden.
MaRnahmen der qualitativen Verbesserung und Differenzierung bestehender Beherbergungs-
kapazitaten sowie MaRnahmen mit dem Ziel der Saisonverlangerung haben dart eine hohere
Bedeutung als eine quantitative Ausweitung.

Nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommem liegt die Gemeinde Ost-
seebad Prerow in einem Tourismusschwerpunktraum. In den Tourismusschwerpunktraumen
stehen die Verbesserung der Qualitat und der Struktur des touristischen Angebotes sowie
MaRnahmen der Saisonverlangerung im Vordergrund. Das Beherbergungsangebot soli in sei-
ner Aufnahmekapazitat nur behutsam weiterentwickelt und erganzt werden. Die planerische
Grundlage fur die Tourismusentwicklung sollen regional abgestimmte Tourismuskonzepte bil-
den.

Weiterhin ist die Gemeinde Ostseebad Prerow touristischer Siedlungsschwerpunkt und nimmt
daher besondere touristische Versorgungsaufgaben mit technischer, sozialer und kultureller
Infrastruktur zur Gasteversorgung wahr.
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Ni. 48 werden die vorgenannten Ziele der Raum-
ordnung nicht beruhrt. Auch wird durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 48 nicht die
Zulassigkeit von raumbedeutsamen Vorhaben begrundet.

Flachennutzunqsplan

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln.
Die Gemeinde hat im Flachennutzungsplan fur das Plangebiet Wohnbauflachen (W 14, W 15)
nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung dargestellt. Darstellungen zum MaR der bau-
lichen Nutzung sind nicht getroffen warden. Da der Bebauungsplan auRer Verkehrsflachen
und Wasserflachen nur Festsetzungen zum MaR der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu
den Oberbaubaren GrundstOcksflachen trifft, 1st der Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt.

3.3 Angaben zum Bestand

3.3.1 Sthdtebauliche Ausgangssituation und Umgebung

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils von Prerow
gemaR § 34 BauGB. Im nordestlichen Bereich quert die StrandstraRe das Plangebiet. Hier
konzentrieren sich hauptsachlich Laden, Speisegaststatten und Kleingewerbe.
Im Plangebiet verlauft der Graben Pre 12/2 (Gewasser II. Ordnung) des Wasser- und Boden-
verbandes Recknitz-Boddenkette.

3.3.2 Nutzung und Bebauung

Das Plangebiet 1st Oberwiegend bebaut. Lediglich zwischen HafenstraRe 29 und HafenstraRe
31 sowie gegenOber BergstraRe 27b/c befinden sich noch BaulOcken.

Vorherrschende Nutzungsart 1st das Ferienwohnen zum Teil in Verbindung mit Dauerwohnun-
gen auf demselben GrundstOck. GrundstOcke, auf denen ausschlieRlich gewohnt wird, sind
nur noch in geringer Anzahl vorhanden.

Im Gebiet befindet sich mit der „Schnitzelstube" in der Langen StraRe 33 eine gastronomische
Einrichtung.

In der HafenstraRe 31a existiert mit dem Hotel Garni em n kleiner Beherbergungsbetrieb.

Im Gebaude SchulstraRe 10 1st eine Arztpraxis untergebracht.

Im Plangebiet befinden sich Einzel- und Doppelhauser sowie Hausgruppen.

3.3.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur

3.3.3.1 Soziale Infrastruktur

Soziale Infrastruktureinrichtungen sind im Gebiet nicht vorhanden.

3.3.3.2 Verkehrliche Infrastruktur

Das Plangebiet 1st Ober die StrandstraRe, SchulstraRe, MOhlenstraRe, Heinestralle, Lentzallee
und BebelstraRe ausreichend erschlossen.
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3.3.3.3 Stadttechnische Infrastruktur

Anlagen der stadttechnischen Infrastruktur, insbesondere Wasser- und Abwasserleitungen,
Strom- und Gasleitungen sowie Anlagen der Telekommunikation befinden sich im Bereich der
5ffentlichen StraRen.

3.3.4 Eigentumsverhaltnisse

Das Plangebiet umfasst Obervviegend Flurstucke die sich in Privatbesitz befinden. Die Angren-
zenden offentlichen StraRen befinden sich in gemeindlichem Eigentum.

4 PLANUNGSINHALTE

4.1 Mai l  der baul ichen Nutzung

Grundflachenzahl

Bei Festsetzung des MaRes der Nutzung im Bebauungsplan 1st stets die Grundflachenzahl
(GRZ) oder die Grundflache der baulichen Anlagen (GR) festzusetzen. Da der Bebauungsplan
Regelungen zum MaR der baulichen Nutzung treffen soli, 1st eine der beiden Alternativen fest-
zusetzen. Da bereits im Bestand unterschiedlich groRe Gebaude vorhanden sind und auch die
Grundstucksgrogen stark variieren, 1st die GRZ im Bebauungsplan festgesetzt worden.
Dadurch konnen die Baukorper besser an die unterschiedlich groRen Grundstucke angepasst
werden.

Die Grundflachenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundflache je Quadratmeter Grund-
stucksflache zulassig sind (§ 19 Abs. 1 BauNVO). Die Grundflache 1st der Anteil des Bau-
grundstOcks, der von baulichen Anlagen Oberdeckt werden darf (§19 Abs. 2 BauNVO). Fur die
Ermittlung der GRZ 1st die Flache des Baugrundstucks maRgebend, die hinter der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Stragenbegrenzungslinie liegt. Aus diesem Grunde sind fur die im
Plangebiet vorhandenen Verkehrsflache Stragenbegrenzungslinien festgesetzt worden. Dort
wo keine Straflenbegrenzungslinien festgesetzt wurden ist die Flache des Baugrundstucks
maRgebend, die hinter der tatsachlichen StraRengrenze liegt.

Zur Festsetzung der GRZ 1st zunachst der lst-Zustand ermittelt worden. Die Ermittlung des 1st-
Zustandes bezuglich des Uberbauungsgrades der Grundstucke beschrankte sich dabei auf
die vorhandenen Haupt- und Nebengebaude. Sonstige Flachenversiegelungen wie Zufahrten
zu den Stellplatzen sind nicht erfasst worden. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Ta-
bellen quartierweise anonymisiert dargestellt. Die vollstandigen Angaben sind in Grundstucks-
datenblattern erfasst.
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Quartier Schulstrafle/Bebelstralle/BergstraRe/Graben Pre12/2

Datenblatt
Nr.

Flache
Baugrundstiick
(m2)

Grundflache
Hauptgebaude
(m2)

GRZ
Hauptge-
baude

Grundflache
Haupt- und
Nebenge-
baude
(m2)

GRZ
Haupt- und Ne-
bengebaude

1 898 220 0,24 220 0,24
2 1.282 140 0,11 148 0,12
3 782 85 0,11 171 0,22
4 815 177 0,22 184 0,23
5 630 109 0,17 153 0,24
6 1.400 216 0,15 284 0,20
7 1.450 154 0,11 212 0,15
8 1.416 301 0,21 301 0,21

Mittelwerte 1.084 175 0,17 209 0,2

Quartier Hafenstralle/Bebelstrafle/Bergstrafle/Graben Pre12/2

Datenblatt
Nr.

Flache
Baugrundstuck

nach B -Plan
(m2)

Grundflache
Hauptgebaude

(m2)

GRZ
Hauptge-

baude

Grundflache
Haupt- und
Nebenge-

baude
(m2)

GRZ
Haupt- und
Nebenge-

baude

9 652 162 0,25 194 0,3
10 1.069 189 0,18 189 0,18
11 516 124 0,24 138 0,27
12 1.011 167 0,17 210 0,21
13 845 182 0,22 234 0,28
14 653 125 0,19 125 0,19
15 553 155 0,28 155 0,28
16 567 118 0,21 118 0,21
17 809 82 0,10 113 0,14
18 1.101 104 0,09 137 0,12
19 1.068 302 0,28 323 0,30
20 855 184 0,22 226 0,26
21 883 192 0,22 239 0,27
22 813 187 0,23 226 0,28
23 807 187 0,23 207 0,26
24 1.295 117 0,09 265 0,20
25 1.390 132 0,09 169 0,12
26 1.081 328 0,30 328 0,30
27 1.137 126 0,11 209 0,18

Mittelwerte: 900 166 0,19 200 0,23
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Quartier Hafenstralle/BebelstraRe/BergstraRe/Lange StraRe

Datenblatt
Nr.

Flache
Baugrundstuck

nach B -Plan
(m2)

Grundflache
Hauptgebaude

(m2)

GRZ
Hauptge-

baude

Grundflache
Haupt- und
Nebenge-

baude
(m2)

GRZ
Haupt- und
Nebenge-

baude

28 754 220 0,29 220 0,29
29 873 127 0,15 186 0,21
30 405 111 0,27 155 0,38
31 435 213 0,49 213 0,49
32 780 181 0,23 181 0,23
33 806 73 0,09 133 0,17
34 588 154 0,26 206 0,35
35 348 136 0,39 136 0,39
36 341 115 0,34 115 0,34

Mittelwerte: 592 148 0,28 172 0,32

Im Ergebnis der Ermittlungen kann Folgendes festgestellt werden:

Die Baugrundstucke sind im Durchschnitt mit einer GRZ von 0,21 durch die Hauptbaukorper
Oberbaut. Das Quartier HafenstraRe/Bebelstrage/BergstraRe/Lange StraRe weist dabei mit
0,28 einen hoheren Uberbauungsgrad auf als die beiden anderen Quartiere mit 0,17 bzvv. 0,19.
Der tatsachliche Uberbauungsgrad variiert zwischen 0,09 im Quartier HafenstraRe/Bebel-
straRe/Bergstrafle/Graben Pre12/2 und 0,49 im Quartier HafenstraRe/BebelstraRe/ Berg-
strage/Lange StraRe. Nur drei BaugrundstOcke in den beiden Quartieren nordlich der Hafen-
straRe haben eine GRZ von mehr als 0,25 (0,28 bzw. 0,3). 89% aller BaugrundstOcke haben
in den genannten Quartieren eine GRZ von 0,25 und weniger (24 von 27 BaugrundstOcken).
Da mit einer GRZ von 0,25 fast 90% aller GrundstOcke erfasst sind, kann sie als gebietspra-
gend angesehen werden und ist in der Grolle fur die beiden Quartiere nordlich der HafenstraRe
festgesetzt worden. Mit einer GRZ von 0,25 kann eine ortsubliche Bebauung realisiert werden.
Solite in begrundeten Einzelfallen eine geringfOgige Uberschreitung der GRZ erforderlich sein
kann auf der Grundlage von § 19 Abs. 4 Satz 4 BauGB eine Ausnahme erteilt werden.

Eine GRZ von 0,25 ist fur das sudlich der HafenstraRe gelegene Quartier nicht ausreichend.
Bereits 6 von 9 GrundstOcken haben im Bestand eine GRZ von mehr als 0,25. Hier ist eine
GRZ von 0,35 angemessen. Eine GRZ von 0,35 wird nur durch zwei besonders stark Ober-
baute GrundstOcke Oberschritten (0,39 und 0,49). Hier kann ebenfalls auf der Grundlage von
§ 19 Abs. 4 Satz 4 BauGB eine Ausnahme erteilt werden.

I.m Bebauungsplan ist festgesetzt worden, dass entgegen § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO eine
Uberschreitung der zulassigen Grundflache durch die Grundflachen von

o Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten
o Nebenanlagen im Sinne des § 14
o bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das BaugrundstOck le-

dig lich unterbaut wird
unzulassig ist. Der Grund liegt insbesondere in der unzureichenden Moglichkeit der Regen-
wasserbeseitigung. Eine schad lose Regenwasserbeseitigung zumindest der GrundstOcke, die
nicht unmittelbar am Gewasser Pre 12/2 liegen ist bei einer hohen Grundstucks0berbauung
nicht mehr gegeben ist. Ein offentliches Regenwassernetz ist nicht vorhanden. Fur die nicht
unmittelbar am Gewasser Pre 12/2 liegenden GrundstOcke verbleibt damit nur die Versicke-
rung auf eigenem Grundstuck. Auf Grund der saisonal hohen Grundwasserstande ist eine
schad lose Versickerung jedoch nicht uneingeschrankt moglich. Eine wasserrechtliche Erlaub-
nis fur die Einleitung von Niederschlagswasser ins Grundwasser nach § 8 Abs. 1 WHG wird
fur eine Ober das MaR von 0,35 hinausgehende Bebauung seitens der Wasserbehorde nicht
in Aussicht gestellt.
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Auch die Einleitung von Niederschlagswasser in den Graben Pre 12/2 ist nach Mitteilung der
BehOrde auf Grund der Gewassersituation, der Abhangigkeit vom Schopfwerksbetrieb und der
Vielzahl der bereits vorhandenen Eipleitungen nur nach EinzelfallprOfung mOglich. Auf Grund
der geschilderten Situation ist eine Uberschreitung der GRZ nicht vertretbar.

Geschogflachenzahl

Im Bebauungsplan ist eine Geschossflachenzahl von 0,25 und 0,35 festgesetzt worden. Die
GeschoRflachenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter GeschoRflache je Quadratmeter Grund-
stOcksflache zulassig sind. Sie wird nach den AuRenmaRen in alien Vollgeschossen ermittelt
(§ 20 Abs. 2,3 BauNVO). Als Vollgeschosse gelten Geschosse, deren Deckenoberkante im
Mittel mehr als 1,40 m Ober die Gelandeoberflache hinausragt und die Ober mindestens zwei
Drittel ihrer Grundflache eine lichte Hohe von mindestens 2,30 m haben (§ 2 LBau0 M -V).

Bei vollstandiger Ausnutzung der zulassigen Grundflache k6nnen die GrundstOcke lediglich
mit einem Vollgeschoss bebaut werden. Im Bestand ist das Plangebiet bis auf wenige Einzel-
falle (SchulstraRe 10, HafenstraRe 31) ebenfalls mit Gebauden mit einem Vollgeschoss be-
baut. Soweit GrundstOcke mit zwei Vollgeschossen bebaut werden sollen und sich diese in die
Eigenart der naheren Umgebung einfOgen, kann die zulassige Grundflache nur noch zur HaIfte
ausgenutzt werden. FOr zweigeschossige Bestandsgebaude greift der Bestandschutz. Er urn-
fasst den rechtlichen Schutz fur bauliche Anlagen gegenOber nachtraglichen staatlichen An-
forderungen, wie sie sich aus den Festsetzungen des B -Plans Nr. 48 ergeben. Rechtsgrund-
lage ist die Eigentumsgarantie des Art. 14 Absatz 1 Grundgesetz (GG). Bestehende Gebaude,
die nach frOher gultigem Recht rechtmaRig errichtet wurden, durfen erhalten und weiter ge-
nutzt werden, auch wenn sie dem heute gultigem Baurecht nicht mehr entsprechen. Voraus-
setzungen sind:

• Das Gebaude hat zum Zeitpunkt seiner Errichtung oder spater dem materiellen Recht
entsprochen.

• Die vorhandene Bebauung ist welter funktionsgerecht nutzbar und damit als solche
noch schutzwOrdig.

GeschOtzt ist allein das fertiggestellte Bauwerk, nicht em n Bauvorhaben.

AuRerdem erfasst der Bestandsschutz nur das Bauwerk in seiner jetzigen Form, nicht aber
qualitativ und quantitativ wesentliche Anderungen.
In den Bestandsschutz fallen dabei:

• UnterhaltungsmaRnahmen,
• InstandsetzungsmaRnahmen
• Modernisierungsmagnahmen

H6he baulicher Anlagen/Bezugsebene

Die Hohe baulicher Anlagen ist im Bebauungsplan durch die Bestimmung der Trauf- und First-
hehen festgesetzt warden. Auch hier sind zunachst die Gegebenheiten im Plangebiet unter-
sucht warden.

Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Tabellen quartierweise dargestellt.
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Quartier Schuistralle/Bebelstralle/Bergstrage/Graben Pre12/2

Datenblatt
Nr.

TH
Ober HN

TH
Ober Sta13e

(m)

FH
Ober HN

FH
Ober Strafe

(m)

Dachneigung
(Grad)

1 5,84 6,64 9,09 8,34 28,5
2 5,13 4,01 10,06 8,94 45,9
3 4,69 3,46 9,73 8,50 49,3
4 4,76 3,48 9,93 8,65 53
5 5,33 4,00 9,82 8,49 44,8
6 5,11 3,83 10,16 8,88 52,8
7 4,53 3,41 9,21 8,01 47,1

8 west!.
Geb.

4,71 3,41 8,41 7,11 44,3

8 ostl.
Geb.

5,23 4,03 8,43 7,23 45,3

Mittel-
werte

5,04 4,03 9,43 8,24 43,82

Quartier Hafenstralle/Bebelstrafle/Bergstrage/Graben Pre12/2

Datenblatt
Nr.

TH
Ober HN

TH
Ober Strafe

(m)

FH
Ober HN

FH
Ober Strafle

(m)

Dachneigung
(Grad)

9 5,27 3.86 9,37 7,96 38
10 5,62 4,05 7,21 5,64 22,9
11 4,89 3,14 10,33 8,58 48
12 4,67 3,14 10,04 8,51 50,6
13 5,03 3,50 10,10 8,57 49,3
14 4,30 2,87 7,50 6,07 43,2
15 5,38 3,95 9,33 7,90 44,5
16 5,24 3,81 9,19 7,76 44,7
17 5,14 3,72 8,36 6,94 46,1
18 4,35 2,93 8,06 6,64 54,6
19 5,38 3,80 10,66 9,08 44,8
20 4,84 3,26 9,37 7,79 44,9
21 4,49 3,05 9,05 7,61 49,1
22 5,41 3,97 9,51 8,07 44,7
23 5,14 3,70 9,35 7,91 44,7
24 5,96 4,61 7,37 6,02 20,1
25 5,31 3,94 9,73 8,36 44,2
26

Nicht Haupt-
gebaude

5,74 4,33 8,07 6,66 48,3

27 4,57 3,47 9,87 8,77 49,3
Mittelwerte: 5,09 3,64 9,08 7,62 43,79
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Quartier Hafenstra13e/Bebelstrafle/Bergstrage/Lange Strage

Datenblatt
Nr.

TH
Ober HN

TH
Ober Strage

(m)

FH
Ober HN

FH
Ober Strafle

(m)

Dachneigung
(Grad)

28 4,54 3,13 7,51 6,10 42,2
29 6,23 4,85 10,14 8,82 49,9
30 6,03 4,63 9,59 8,19 40
31 6,73 5,16 8,23 6,66 10,3
32 5,83 4,38 9,55 8,10 40,7
33 5,10 3,01 8,57 7,14 47,4
34 6,11 4,39 8,02 6,30 41,7
35 6,37 4,48 9,95 8,06 47,8
36 5,78 4,04 9,43 7,69 46,9

Mittelwerte: 5,86 4,23 9,00 7,45 40,77

Traufhohen

Die Traufhohe ist der Schnittpunkt der aufgehenden AuRenwand mit der Dachhaut. Die Trauf-
hOhen liegen in den einzelnen Quartieren im Mittel zwischen 5,04 m und 5,86 m, im Mittel alter
Gebaude bei 5,26 Ober HN. Die Festsetzung der vorhandenen Mittelwerte erscheint jedoch
nicht gerechtfertigt, weil sie zu einem GroRteil aus bestender Altbebauung mit geringeren An-
forderungen an die Warmedammung bei Dachausbauten resultieren. Die heutigen Anforde-
rungen an Warmedammungen bei einem geplanten Dachausbau, der im Bebauungsplan nicht
verhindert werden soil, erfordern grollere Traufhohen als die genannten Durchschnittswerte.
Bei einer im Bebauungsplan festgesetzten Traufhohe von 5,50 m werden mehr ca. 73 `)/0 aller
Bestandgebaude erfasst. Fine Traufhohe von 5,50 m Ober HN erscheint auch angemessen
und ausreichend urn auch die Dachraume der Gebaude entsprechend zu nutzen.

Firsthohen

Die durchschnittlichen Firsthohen in den drei Quartieren liegen zwischen 9,00 m und 9,43 m
Ober HN. Festzustellen ist jedoch, dass auf 22 BaugrundstOcken Ober dem Durchschnitt lie-
gende Firsthohen im Bestand zu verzeichnen sind. Das sind ca. 60% der vorhandenen Bau-
grundstOcke. Hinzu kommt, dass mit den angegebenen Firsthohen aufgrund des Dachaufbaus
und der notwendigen Dachneigung kaum Rohrdacher errichtet werden k6nnen. Gerade Rohr-
dacher sind jedoch fur Prerow ortsbildpragend und sollen durch den Bebauungsplan nicht ver-
hindert werden. Aus diesem Grunde ist die Firsthohe im Bebauungsplan mit 10,00 m Ober HN
festgesetzt worden. Darnit sind gleichzeitig 80% der bestehenden Gebaude erfasst (29 von 36
GrundstOcken).

Bezugspunkt fOr die festgesetzte Trauf- und Firsthohen ist das H6henbezugssystem HN (Ho-
hennull) bezogen auf den Pegel Kronstadt.

4.2 Bauweise, aberbaubare Grundstucksflache

Bauweise

Im Bebauungsplan ist eine abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt
worden. In der abweichenden Bauweise sind Gebaude mit seitlichem Grenzabstand als Fin-
zelhauser, Doppelhauser oder Hausgruppen zu errichten. Die Lange der in Satz 1 bezeichne-
ten Hausformen dart hochstens 16 m betragen.
Auch hier ist zunachst eine Erfassung des Ist-Zustandes vorausgegangen. Im Plangebiet sind
sowohl Einzelhauser und Doppelhauser als auch Hausgruppen anzutreffen, so dass sie zu-
kOnftig nicht auszuschlieRen sind.
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Stadtebauliche Bedeutung kommt jedoch in erster Linie der Gebaudelange zu. Ob em n zu dis-
kutierendes Gebaude mehrere Eingange hat oder auf einem oder mehreren GrundstOcken
steht, ist fur die stadtebauliche Beurteilung eher zweitrangig.
Die Ergebnisse der Ermittlung der vorhandenen Gebaudelangen sind in nachfolgender Tabelle
dargestellt.

Quartier Schulstrage/Bebel-
straRe/BergstraRe/Graben

Pre12/2

Quartier HafenstraRe/Bebel-
straRe/BergstraRe/
Graben Pre12/2

Quartier HafenstraRe/Bebel-
strage/BergstraRe/
Lange StraRe

Datenblatt
Nr.

groRte Gebaude-
'bilge (m)

Datenblatt
Nr.

groMe Ge-
baudelange

(m)

Datenblatt
Nr.

groRte Gebau-
delange (m)

1 19,80 9 15,00 28 21,10
2 14,00 10 22,80 29 14,00
3 9,80 11 13,60 30 17,40
4 16,50 12 16,70 31 24,40
5 12,00 13 16,70 32 18,00
6 18,60 14 14,60 33 9,40
7 17,40 15 18,20 34 18,30
8 16,40 16 13,80 35 15,50

17 12,00 36 13,90
18 15,00
19 22,70
20 20,00
21 26,10
22 19,40
23 19,50
24 17,70
25 10,70
26 20,20
27 12,10

Mittelwert 15,60 Mittelwert 17,20 Mittelwert 16,90

Die durchschnittlichen Gebaudelangen in den jeweiligen Quartieren liegen zwischen 15,60 m
und 17,20 m. Die durchschnittliche Gebaudelange aller Quartiere betragt 16,57 m, wobei nur
das Gebaude mit der groRten Ausdehnung je Grundstuck erfasst wurde. Die geringste Gebau-
delange betragt 9,40 m, die groRte Gebaudelange betragt 26,10 m. Hierbei ist jedoch festzu-
stellen, dass gerade groRere Gebaudelangen durch zahlreiche Urn- und Anbauten an Be-
standgebaude zustande gekommen sind. lnsgesamt kann eingeschatzt werden, dass zur Be-
wahrung der kleinteiligen Ortsstruktur Gebaudelangen von nicht mehr als 16 m angemessen
sind. Auch ist zu berucksichtigen, dass gerade in jungster Zeit an mehreren Stellen Hausgrup-
pen mit groRen Gebaudelangen entstanden sind, urn die Grundstucke unter Einhaltung der
bauordnungsrechtlichen Mindestforderungen maximal ausnutzen zu konnen. Diese MaRstab-
lichkeit soil jedoch nicht Grundlage fur die Bebauungsplanfestsetzungen sein, da das beab-
sichtigte stadtebauliche Ziel der Planaufstellung so nicht erreicht werden konnte. Die Folgen
einer solchen Bebauung sind der Verlust innerortlicher Freiraume, eine unverhaltnismaRig
hohe Zahl an Stellplatzen mit den damit verbundenen negativen Umwelteinwirkungen wie
Larm und Abgase sowie em n hoher Flachenerbrauch. Urn fur die noch nicht bebauten Grund-
stOcke eine solche Entwicklung nicht zuzulassen, ist die Gebaudelange in der abweichenden
Bauweise auf 16 m und die GRZ zwischen 0,25 und 0,35 festgesetzt worden. Mit einer Ge-
baudelange von 16 m lassen sich problemlos Einzel- und Doppelhauser errichten. Auch die
Errichtung von Hausgruppen mit bis zu drei Einheiten ist noch moglich.
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iiberbaubare Grundstucksflachen

Die Oberbaubaren Grundstucksflachen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt
worden. Hierbei wird Regelungsbedarf jedoch nur zwischen der vorderen Bebauung und den
angrenzenden offentlichen StraRen sowie zum Gewasser II. Ordnung (Graben Pre 12/2) ge-
sehen. Da die einzelnen Quartiere in unterschiedlicher Tiefe auch auf den hinteren Grund-
stucksflachen mit Hauptgebauden bebaut sind, lasst sich eine hintere Baugrenze nur schwer
definieren. Die hintere Grundstucksbebauung ist im Rahmen der Obrigen Festsetzungen des
Bebauungsplans, insbesondere der GRZ und unter BerOcksichtigung der bauordnungsrechtli-
chen Bestimmungen (Abstandsflachen, Zuwegung) realisierbar.

4.3 Stellung baulicher Anlagen

Im Bebauungsplan ist die Stellung baulicher Anlagen in der Weise geregelt, dass Gebaude
mit der Firstrichtung parallel oder senkrecht zur Stragenbegrenzungslinie oder zur Achse der
angrenzenden offentlichen Verkehrsflache angeordnet werden mussen. Damit soil eine orts-
untypische Bebauung, wie im benachbarten Quartier Muhlenstralle 4b bis 4d, vermieden wer-
den. Im gesamten Plangebiet orientieren sich die Gebaude entweder mit dem First oder der
Traufe am Verlauf der Grundstucksgrenze zur angrenzenden StraRe. Das trifft selbst fur Ge-
baude auf den hinteren GrundstOcksflachen zu. Die o.g. Bebauung fallt hierbei aus dem Rah-
men und soil sich kOnftig nicht wiederholen. Hinzu kommt, dass sich bei einer solchen Bebau-
ung die Abstandsflachen optisch verkurzen, soweit der Blick senkrecht auf das GrundstOck

Bei Eckgrundstucken von nicht senkrecht einmundenden StraRenabschnitten soil dem jewei-
ligen Bauherren eine Wahlmoglichkeit der Bauk6rperausrichtung eingeraumt werden.

4.4 von Bebauung freizuhaltende Flachen

Die Flachen zwischen den Baugrenzen und der angrenzenden offentlichen Verkehrsflache
sind von Nebengebauden (untergeordnete Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO die Ge-
baude sind), sowie von Garagen und Oberdachten Stellplatzen freizuhalten. Mit dieser Fest-
setzung soil eine Beeintrachtigung des Ortsbildes vermieden werden, well an Nebengebaude,
Garagen und Carports in der Regel keine hohen gestalterischen Anforderungen gestellt wer-
den. Augerdem k6nnen sie die Blickbeziehungen zu den jeweiligen Hauptbaukorpern unter-
brechen, wie auf dem BaugrundstOck Hafenstrage 33c deutlich wird.

Eine weitere von Bebauung freizuhaltende Flache ist in einer Breite von 5 m parallel zur Bo-
schungsoberkante des Grabens Pre 12/2 festgesetzt worden. Der Streifen dient der Bewirt-
schaftung des Grabens durch den Wasser- und Bodenverband Recknitz Boddenkette.
Die Errichtung von Nebenanlagen ist daher unzulassig. Hauptnutzungen sind bereits durch
den Verlauf der Baugrenze ausgeschlossen. Der Graben Pre 12/2 hat als Gewasser II. Ord-
nung eine wichtige Entwasserungsfunktion fur die Ortslage Prerow. Eine Funktionsfahigkeit
kann nur gesichert werden, wenn eine dauerhafte Bewirtschaftung erfolgen kann. Das ist nur
moglich wenn em n angemessener Bewirtschaftungsstreifen zur Verfugung steht, der nicht be-
baut ist. Ein Streifen von 5 m ist fur diese Zwecke ausreichend und angemessen.

4.5 mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zu belastende Flachen

Der unter Punkt 4.4 erorterte Bewirtschaftungsstreifen des Grabens Pre 12/2 befindet sich auf
privaten Grundstucksflachen. Zur Sicherung der Befahrbarkeit durch den WBV sind im Bebau-
ungsplan Flachen festgesetzt worden, fur die Geh- Fahr und Leitungsrechte begrOndet werden
konnen.
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4.6 Verkehrsflachen

Die im Plangebiet vorhandenen Strallen sind entsprechend ihrer Nutzung als Verkehrsflachen
festgesetzt warden. Weitere Verkehrsflachen zur ErschlieRung von Grundstiicken sind nicht
erforderlich.

5 TECHNISCHE INFRASTRUKTUR

Anlagen der technischen lnfrastruktur (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Telekommunikation)
befinden sich in den jeweils angrenzenden offentlichen StraRen. Zusatzliche Anforderungen
an die Anlagen der technischen Infrastruktur werden durch den Bebauungsplan nicht ausge-
lost weil der sich aus § 34 BauGB ergebende Beurteilungsrahmen fOr Vorhaben nicht veran-
dert wird. Fur Hausinstallationsanlagen mit Trinkwasserverbrauchen groller 3,0 Its wird jedoch
nach Vorlage des ermittelten Spitzenbedarfs em n Trinkwasservorratsbehalter vom Anschluss-
nehmer gefordert.

Vorhandene Hydranten k6nnen zur Erstbrandbekampfung eingesetzt werden. Eine Loschwas-
serversorgung seitens des Versorgungstragers, der Wasser- und Abwasser GmbH Bodden-
land kann nur im Rahmen der Kapazitaten des vorhandenen Trinkwassernetzes erfolgen.

6 GRONORDNUNG

6.1 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nach § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist em n Ausgleich fur Eingriffe in Natur und Landschaft nicht
erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder
zulassig waren. Da Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplans bereits auf der Grund-
lage von § 34 BauGB zulassig sind, sind dam it verbundene Eingriffe in Natur und Landschaft
nicht ausgleichspflichtig

6.2 Grunordnerische Inhalte des Bebauungsplanes

GrOnordnerische Bestimmungen enthalt der Bebauungsplan nicht. Im Geltungsbereich greift
die „Satzung zum Schutz des Geholzbestandes in der Gemeinde Ostseebad Prerow" vom
11.03.2014. Weiterhin gelten die Bestimmungen des Naturschutzausfuhrungsgesetzes Meck-
lenburg Vorpommern (NatSchAG M -V) sowie des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG).
Der im Plangebiet liegende Verlauf des Grabens Pre 12/2 ist bis seiner Boschungsoberkante
als Wasserflache „Entwasserungsgraben" festgesetzt warden.

7 NACHRICHTLICHE OBERNAHMEN

Im Plangebiet befinden sich folgende Baudenkmale, die nachrichtlich in den Bebauungsplan
Libernommen wurden

Adresse Bezeichnung Ifd. Nr.
Lange Str. 37 Wohnhaus 761
Lange Str. 39 Wohnhaus 762

HafenstraRe 33 Wohnhaus 735
Bergstr. 24/Ecke Hafenstr. Wohnhaus 706

Gemag § 7 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern bedurfen jegliche Ver-
anderungen an und in Baudenkmalen sowie deren Umnutzungen einer denkmalrechtlichen
Genehmigung.
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8 SCHWERPUNKTE DER ABWAGUNG

Nachrichtliche Obemahme von Baudenkmalen

Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege sowie der Landkreis Vorpommern-ROgen haben
auf die im Plangebiet vorhandenen Bau- und Kunstdenkmale hingewiesen.

Nach § 9 Abs. 6 BauGB sollen Denkmaler nach Landesrecht in den Bebauungsplan nachricht-
lich Obernommen werden, soweit sie zu seinem Verstandnis oder fur die stadtebauliche Beur-
teilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmagig sind. Diese Voraussetzungen sind hier
gegeben. Der Denkmalstatus der jeweiligen Einzeldenkmale ist bei der Beurteilung von Bau-
gesuchen bedeutsam, so dass eine nachrichtliche Ubernahme in Betracht kommt. Die vorhan-
denen Denkmale werden daher auf der Grundlage von § 9 Abs. 6 BauGB vollstandig in die
Planzeichnung Obernommen und in der BegrOndung aufgefuhrt. Auf das Vorhandensein von
Baudenkmalen und das Erfordernis zur Einholung einer denkmalrechtlichen Genehmigung
nach § 7 Abs. 1 DSchG M -V wird im Bebauungsplan hingewiesen.

Weitere Bedenken bestehen gegen die undifferenzierte Einbeziehung der Einzeldenkmale in
das jeweilige Baufeld, welches die zwingend erforderliche EinzelfallprOfung auger Acht [asst.

Bei dem Bebauungsplan Nr. 48 handelt es sich urn einen einfachen Bebauungsplan im Sinne
von § 30 Abs. 3 BauGB. Er regelt in der Hauptsache das Mag der baulichen Nutzung, die
Oberbaubaren GrundstOcksflachen sowie die Bauweise. Eine denkmalbezogene EinzelfallprO-
fung Ober mogliche An- bzw. Erweiterungsbauten bleibt dem nachfolgenden Baugenehmi-
gungsverfahren vorbehalten. Die im Bebauungsplan festgesetzte Baugrenze setzt nur den
nicht Oberschreitbaren augeren Rahmen und entbindet nicht von den gesetzlichen Vorgaben
des § 7 DSchG M -V. Danach bedarf die Beseitigung, Veranderung oder Verbringung eines
Den kmals an einen anderen Ort der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehorde. Einer
Genehmigurig bedarf auch die Veranderung der Umgebung von Denkmalen, wenn dadurch
das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeintrachtigt wird. Die Re-
gelungen des Denkmalschutzgesetzes greifen auch im Plangebiet und gelten somit auch fOr
die nachrichtlich Obernommenen Denkmale. Es ist nicht zweckmagig, bereits im Bebauungs-
plan vorhabenunabhangig detaillierte Festsetzungen fur Einzeldenkmale zu treffen, da die Ge-
fahr laufender Plananderungen besteht.

Eine Genehmigungsfreistellung von Vorhaben und damit mogliche Umgehung der denkmal-
schutzrechtlichen Anforderungen ist nicht zu erwarten, da nach § 62 LBau0 M -V diese nur fOr
Bebauungsplane im Sinne des § 30 Abs. 1 und 2 BauGB (qualifizierte Bebauungsplane, Vor-
haben- und Erschliegungsplane) gilt.

abweichende Bauweise

Seitens des Landkreises Vorpommern-ROgen regt an, die in der abweichenden Bauweise fest-
gesetzte maximale Gebaudelange von 16 m nochmals zu Oberdenken, da die Erfassung der
Gebaudelangen ergeben hat, dass insgesamt 17 von 36 aufgenommenen Gebauden eine
grogere Ausdehnung als 16 m haben.

Die im Rahmen der abweichenden Bauweise festgesetzte Gebaudelange von hochstens 16
m wird beibehalten. Die Erhebungen haben gezeigt, dass mehr als die Halfte der vorhandenen
Gebaude Langen von weniger als 16 m aufweisen. Das Gebaudemag von 16 m ist fur die
stadtebauliche Situation angemessen und wiederspiegelt die Mehrzahl der vorhandenen Ge-
baude. Auch Bauvorhaben der letzten Jahre haben gezeigt, dass mit Gebaudelangen von bis
zu 16 m eine der ortlichen Situation angemessene GrundstOcksausnutzung erreicht werden
kann.
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Belange der Wasserwirtschaft

Es wird seitens der unteren Wasserbehorde der Oberschreitung der zulassigen Grundflache
um 50% durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen nicht zugestimmt, da eine
Regenwasserversickerung dann nicht mehr gewahrleistet werden kann. Ein Offentliches Re-
genwassernetz ist nicht vorhanden. FLir die nicht unmittelbar am Gewasser Pre 12/2 liegenden
Grundstucke verbleibt damit nur die Versickerung auf eigenem GrundstOck. Auf Grund der
saisonal hohen Grundwasserstande ist eine schadlose Versickerung jedoch nicht uneinge-
schrankt moglich. Fine wasserrechtliche Erlaubnis fur die Einleitung von Niederschlagswasser
ins Grundwasser nach § 8 Abs. 1 WHG wird fur eine Ober das Mall von 0,35 hinausgehende
Bebauung seitens der unteren Wasserbeh5rde nicht in Aussicht gestellt. Auch die Einleitung
von Niederschlagswasser in den Graben Pre 12/2 ist nach Mitteilung der Beh5rde auf Grund
der Gewassersituation, der Abhangigkeit vom Schopfwerksbetrieb und der Vielzahl der bereits
vorhandenen Einleitungen nur nach Einzelfallprufung moglich. Auf Grund der geschilderten
Situation ist eine Uberschreitung der GRZ nicht vertretbar. Die Uberschreitungsmoglichkeit
der zulassigen Grundflache wurde auf der Grundlage von § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO daher
ausgeschlossen.

Belange des Naturschutzes

Die NaturschutzbehOrde hat darauf hingewiesen, dass nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Ein-
griffe, die auf Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans der lnnenentwicklung zu erwarten
sind, nur dann als zulassig bzw. erfolgt anzusehen sind, wenn gemail § 13a Abs. 1 Nr. 1
BauGB weniger als 20.000 m2 Grundflache festgesetzt werden. Dabei sind die Grundflachen
mehrerer Bebauungsplane, die in einem engen raumlichen und zeitlichen Zusammenhang
aufgestellt werden, zusammenzurechnen.

Der Gesetzgeber hat in § la Abs. 3 Satz 6 BauGB bestimmt, dass em n Ausgleich nicht erfor-
derlich ist, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zu-
lassig waren. Mit dieser Gesetzesfiktion sind Eingriffe im Innenbereich im Sinne von § 34
BauGB nicht ausgleichspflichtig. Dies gilt auch dann, wenn im Innenbereich em n Bebauungs-
plan aufgestellt wird und zwar unabhangig von der Wahl des Aufstellungsverfahrens. Unge-
achtet der Tatsache, dass es sich hier urn das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB han-
delt, waren auch im beschleunigten Verfahren oder im Regelverfahren Eingriffe im Innenbe-
reich nicht ausgleichspflichtig. Die hier zitierte Anwendung des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gilt
nur dann, wenn Ciberhaupt ausgleichspflichtige Eingriffe vorliegen, etwa wenn der Bebauungs-
plan em n Gebiet umfasst, dass zwar noch dem Siedlungsbereich zuzurechnen ist, aber nicht
mehr im klassischen Innenbereich liegt. Das ware z.B. bei AuRenbereichsflachen im Innenbe-
reich der Fall oder bei Abrundungsflachen, die raumlich in den Auflenbereich hineinragen. Da
der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 48 em n Gebiet umfasst, welches vollstandig im
Innenbereich nach § 34 BauGB liegt, ist die Eingriffsregelung nicht anzuwenden. Etwas ande-
res lasst sich aus dem Gesetzestext nicht herleiten.

Weiterhin sollen Aussagen und ggf. Festsetzungen zum Geholzschutz gernaR § 18 und 19
NatSchAG M -V und zum Artenschutz getroffen werden.

Aussagen zum Geholzschutz sind entbehrlich. Der § 18 Naturschutzausfuhrungsgesetz
(NatSchAG M -V) regelt den gesetzlichen Baumschutz umfassend. Daruber hinaus greift im
Plangebiet die Satzung zum Schutz des Geholzbestandes in der Gemeinde Ostseebad Prerow
vom 11.03.2014. Die Satzung ist fur den gesamten Innenbereich der Gemeinde erlassen wor-
den und gilt auch in alien B-Plangebieten. Aus diesem Grunde sind zusatzliche Festsetzungen
in den jeweiligen Bebauungsplanen nicht erforderlich.
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Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande sind erkennbar nicht beruhrt. Der Bebauungsplan
umfasst em n nahezu vollstandig bebautes Gebiet. Hinweise auf geschutzte Tiere oder Pflan-
zenarten liegen nicht vor und entsprechende Hinweise sind vom Landkreis auch nicht geau-

ert worden.

Daruber hinaus wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet innerhalb der weiteren Schutz-
zone des LSG „Boddenlandschaft" liegt. Eine Erlaubnis nach § 5 Abs. 2 der Verordnung 1st
erforderlich.

Hierzu 1st festzustellen, dass das Plangebiet sich nicht in der weiteren Schutzzone des LSG
„Boddenlandschaft" befindet.

Nach § 2 Abs. 3 der Schutzgebietsverordnung sind die im Zusammenhang bebauten Ode und
Ortsteile in der Ausdehnung des Innenbereichs gemag § 34 BauGB von den Bestimmungen
der Verordnung ausgenommen. Eine Erlaubnis nach § 5 Abs. 2 der Schutzgebietsverordnung
ist nicht erforderlich.

Belange des WBV „Recknitz-Boddenkette"

Der WBV „Recknitz-Boddenkette" weist auf das vorhandene Gewasser II. Ordnung Graben
Pre 12/2 hin, welches durch den WBV bewirtschaftet wird. Es wird angeregt, den Graben als
Wasserflache und nicht als Grunflache mit der Zweckbestimmung „Entwasserungsgraben"
festzusetzen.

Der Anregung wurde gefolgt. Der Graben Pre 12/2 wird als Wasserflache nach § 9 Abs. 1 Ni.
16 BauGB festgesetzt.

private Belange

Es wird bemangelt, dass mit den Festsetzungen des Bebauungsplans (GRZ 0,35, GFZ 0,35,
TH 4,50, FH 9,00 m, Gebaudelange 16 m) Grundstucke nicht optimal und ortstypisch bebaut
werden kOnnen. Kritisiert wird, dass bei einer Gebaudelange von max. 16 m deutlich groRere
Abstandsflachen als 3 m zu den Nachbargrenzen entstehen. Auflerdem wurden in der Umge-
bung h6here GRZ und GFZ-Zahlen existieren und auch die Traufhohe in der Nachbarschaft
sei deutlich hoher.

Es werden folgende Veranderungen vorgeschlagen:

- Gebaudelange: 18,50 m
- Zulassung von.Mehrfamilienhausern
- GRZ (einschl. Uberschreitungsmoglichkeit) bis 0,4
- GFZ bis 0,45
- Firsthohe bis 9,00 m ab OK Gelande
- TraufhOhe bis 4,80 m ab OK Gelande

Grundsatzlich 1st festzustellen, dass mit dem Bebauungsplan Regelungen getroffen werden,
die das Ortsbild vor unangemessenere Bebauung schutzen sollen. Hierzu wurden Festsetzun-
gen zum MaR der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu den Oberbaubaren Grundstucks-
flachen getroffen. Mit den gewahlten Festsetzungen soil die MaRstablichkeit der ursprOngli-
chen Ortsbebauung gewahrt werden. Die Gemeinde orientiert sich hierbei am Bestand, der
hierzu detailliert erfasst wurde. Es ist nicht Aufgabe des Bebauungsplans eine optimale oder
maximale Bebauung auf den Grundstucken zu ermoglichen.

Eine Gebaudelange von 16 m 1st angemessen und ausreichend, um eine der raumlichen Si-
tuation entsprechende Bebauung realisieren zu konnen. Die durchschnittliche Gebaudelange
aus Altbestand und Neubebauung in alien drei erfassten Quartieren betragt 16,57 m.
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Die durchschnittlichen Gebaudelangen in den einzelnen Quartieren variiert hierbei zwischen
15,60 m (Quartier SchulstraRe/BebelstraRe/BergstraRe/Graben Pre 12/2) und 17,20 m (Quar-
tier HafenstraRe/BebelstraRe/BergstraRe/Graben Pre 12/2). Hierbei ist zu berOcksichtigen,
dass gerade in jOngster Zeit an mehreren Stellen Hausgruppen mit grogen Gebaudelangen
entstanden sind, urn die GrundstOcke unter Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Mindest-
forderungen maximal ausnutzen zu konnen. Diese MaRstablichkeit soil jedoch nicht Grundlage
fur die Bebauungsplanfestsetzungen sein, da das beabsichtigte stadtebauliche Ziel der
Planaufstellung so nicht erreicht werden k6nnte.

Die Folgen einer solchen Bebauung sind der Verlust innerortlicher Freiraume, eine unverhalt-
nismaRig hohe Zahl an Stellplatzen mit den damit verbundenen negativen Umwelteinwirkun-
gen wie Larm und Abgase sowie em n hoher Flachenerbrauch.
Urn fur die noch nicht bebauten GrundstOcke eine solche Entwicklung nicht zuzulassen, ist die
Gebaudelange in der abweichenden Bauweise auf 16 m und die GRZ zwischen 0,25 und 0,35
festgesetzt worden. Mit einer Gebaudelange von 16 m lassen sich problemlos Einzel- und
Doppelhauser errichten. Auch die Errichtung von Hausgruppen mit bis zu drei Einheiten ist
noch moglich.

Einen Ausschluss von Mehrfamilienhausern enthalt der Bebauungsplan nicht.

Eine Erhohung der Grundflachenzahl erfolgt nicht. Die Grunde hierfOr sind im Zusammenhang
mit der festgesetzten abweichenden Bauweise dargelegt worden. Hinzu kommt, dass eine
schadlose Regenwasserbeseitigung zumindest der GrundstOcke, die nicht unmittelbar am Ge-
wasser Pre 12/2 liegen bei einer hohen GrundstOcksuberbauung nicht mehr gegeben ist. Ein
offentliches Regenwassernetz ist nicht vorhanden. Fur die nicht unmittelbar am Gewasser Pre
12/2 liegenden GrundstOcke verbleibt damit nur die Versickerung auf eigenem GrundstOck.
Auf Grund der saisonal hohen Grundwasserstande ist eine schadlose Versickerung jedoch
nicht uneingeschrankt mOglich. Eine wasserrechtliche Erlaubnis fur die Einleitung von Nieder-
schlagswasser ins Grundwasser nach § 8 Abs. 1 WHG wird fOr eine Ober das MaR von 0,35
hinausgehende Bebauung seitens der WasserbehOrde nicht in Aussicht gestellt. Auch die Ein-
leitung von Niederschlagswasser in den Graben Pre 12/2 ist nach Mitteilung der BehOrde auf
Grund der Gewassersituation, der Abhangigkeit vom Schopfwerksbetrieb und der Vielzahl der
bereits vorhandenen Einleitungen nur nach EinzelfallprOfung moglich. Auf Grund der geschil-
derten Situation ist eine Erhohung der GRZ nicht vertretbar.

Eine ErhOhung der Geschossflachenzahl bis zu 0,45 erfolgt nicht. Mit einer GFZ von 0,25 bzw.
0,35 lasst sich eine eingeschossige Bebauung mit einem unterhalb der Schwelle zum Vollge-
schoss ausgebautem Dachgeschoss realisieren. Es ist nicht beabsichtigt, im Plangebiet eine
durchgangig Bebauung mit zwei Vollgeschossen zu ermoglichen, die angesichts der festge-
setzten Gebaudehohen und dem Verzicht auf gestalterische Vorgaben, zu unerwOnschten
stadtebaulichen Folgen fuhren konnte. Gegen den Ausbau der Dachgeschosse von geneigten
Dachern bestehen hingegen keine stadtebaulichen Bedenken.

Firsthohen von 9,0 m waren bereits im Entwurf des Bebauungsplans festgesetzt, jedoch be-
zogen auf Oberkante StraRe. Zur Rechtseindeutigkeit des unteren Bezugspunktes wird nun-
mehr das HOhenbezugssystem HN (Hohennull), bezogen auf den Pegel Kronstadt verwendet
und gleichzeitig die Festsetzung auf 10 m erh6ht. Die durchschnittlichen Firsthohen in den drei
Quartieren liegen zwischen 9,00 m und 9,43 m Ober HN. Festzustellen ist jedoch, dass auf 22
BaugrundstOcken Ober dem Durchschnitt liegende Firsthohen im Bestand zu verzeichnen sind.
Das sind ca. 60% der vorhandenen BaugrundstOcke. Daher wird die Firsthehe mit 10 m im
Bebauungsplan festgesetzt. Damit sind gleichzeitig 80% der bestehenden Gebaude erfasst
(29 von 36 GrundstOcken).
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9 DURCHFOHRUNGSRELEVANTE HINWEISE

Altlasten
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen fur bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie
abartiger Geruch, anormale Farbung, Austritt von verunreinigten Russigkeiten, Ausgasungen
oder Reste alter Ablagerungen (Hausmull, gewerbliche Abfalle etc.) angetroffen, ist der Grund-
stOcksbesitzer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemaRen Entsorgung des belasteten Bo-
denaushubes nach § 15 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBI.
I S. 2705), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.08.2009 (BGBI. I S. 212) ver-
pflichtet. Er unterliegt der Nachweispflicht nach § 50 KrWG.

Vorschriften zum Schutz des Wassers
Zum Schutz des Wassers und der Gewasser ist der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
gemaR § 20 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M -V)
in Verbindung mit § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) der unteren Wasserbeharde des
Landkreises Vorpommern-ROgen bzw. bei der zustandigen Genehmigungsbehorde anzuzei-
gen.
Evt. notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen der durchzufuhrenden BaumaRnah-
men stellen eine Gewasserbenutzung im Sinne des § 3 Abs. 2 Punkt 1 Wasserhaushaltsge-
setzt dar und bedurfen ebenfalls einer Erlaubnis gemaR § 8 LWaG der unteren Wasserbeh6rde
des Landkreises Vorpommern-ROgen.

Fur die Einleitung von Niederschlagswasser aus den angrenzenden Grundstucken in den Gra-
ben Pre 12/2 ist em n Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis mit der Einleitmenge
und dem Einleitpunkt bei der unteren Wasserbeh6rde einzureichen.

Bel der Wahl der Versickerungsanlagen fur die Obrigen Grundstucke sind der Grundwasser-
stand und die Bodenverhaltnisse zu beachten. Die Herstellung und Unterhaltung der Versicke-
rungsanlage hat nach DWA-Arbeitsblatt A 138 zu erfolgen. Eine Beeinflussung von Nachbar-
grundstucken ist auszuschlieRen. Die Einleitung von Niederschlagswasser ins Grundwasser
stellt nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG einen Benutzungstatbestand dar und bedarf nach § 8 Abs. 1
WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Kampfmittel
Es kOnnen jederzeit Kampfmittelfunde auftreten. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit
entsprechender Vorsicht durchzufuhren. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdachtige
Gegenstande oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgrunden die Arbeit an der
Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungs-
dienst zu benachrichtigen. Notigenfalls ist die Polizei und ggf. die ortliche Ordnungsbehorde
hinzuzuziehen.

Baudenkmale
Im Plangebiet befinden sich Baudenkmale. AIle Veranderungen an einem Denkmal und in
seiner Umgebung bedurfen gemaR § 7 Abs. 1 DSchG M -V der Genehmigung durch die un-
tere Denkmalschutzbehorde bzw. gemaR § 7 Abs. 6 DSchG M -V durch die zustandige Be-
h6rde.

Bodendenkmale
Es konnen unvermutet Bodendenkmale auftreten. Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile
von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung em n offentliches
Interesse besteht, hat dies unverzuglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht fur den Entdecker,
den Leiter der Arbeiten, den GrundeigentCimer, zufallige Zeugen, die den Wert des Gegen-
standes erkennen. Die Anzeige hat gegenOber der unteren Denkmalschutzbehorde zu erfol-
gen. Der Fund und die Fundstelle sind in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt fOnf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spatestens
nach einer Woche.
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Die untere Denkmalschutzbehorde kann im Benehmen mit dem zustandigen Landesamt die
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die
Bergung des Denkmals dies erfordert.

Der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehorde bedarf, wer:
a. Denkmale beseitigen, verandern, an einen anderen Ort verbringen oder die bisherige

Nutzung andern will
b. in der Umgebung von Denkmalen MaRnahmen durchfuhren will, wenn hierdurch das-

Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeintrachtigt wird

Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben ersetzt die Baugenehmigung die Genehmigung der
unteren Denkmalschutzbehorde.

Baugrundbohrungen
Sofern im Zuge der BaugrunderschlieRung bzw. der Bebauung Bohrungen niedergebracht
werden, sind die ausfuhrenden Firmen gegenOber dem Landesamt fur Umwelt, Naturschutz
und Geologie entsprechend den §§ 4 und 5 des Lagerstattengesetzes vom 14.12.1934 (RGBI.
Is. 1223) in der im Bundesgesetzblatt Teil III Gliederungsnummer 750-1, veroffentlichten be-
reinigten Fassung, geandert durch Gesetz vom 02.03.1974, BGBI. I S. 469, meldepflichtig.

vorhandener Leitungsbestand
Zu den vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln sind Abstande nach DIN VDE 0100 und DIN
VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in Betrieb befindliche Kabel dOrfen weder freigelegt
noch Oberbaut werden. Zur Gewahrleistung der geforderten Mindesteingrabetiefen sind Abtra-
gungen der Oberflache nicht zulassig. In Kabelnahe ist Handschachtung erforderlich.

Zum Schutz der vorhandenen Nieder- und Gashochdruckleitungen sind beim Verlegen von
Ver- und Entsorgungsleitungen oder Bebauung/Bepflanzung nach dem jeweils gOltigen Re-
gelwerk geforderten Mindestabstande/Schutzstreifen einzuhalten. Keine Uberbauung mit Bi-
tumen, Beton oder ahnlichem Material, auRer im direkten Kreuzungsbereich. Freigelegte Gas-
leitungen sind fachgerecht gegen Beschadigung zu sichern. Die Uberdeckung der Gasleitun-
gen dart sich nicht andern. Die genaue Lage und Uberdeckung der Gasleitungen ist durch
Suchschachtungen zu ermitteln. Ober- und unterirdische Anlagen/Hinweiszeichen durfen in
[age und Standort nicht verandert werden.
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